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für die Entscheidung im Rahmen eines Eigentumsverteilungs
verfahrens das Nutzungsbedürfnis am Einfamilienhaus maß
gebend sei. Die Ansprüche der Kläger trügen aber haupt
sächlich erbrechtlichen Charakter. Maßgeblich sei für sie die 
wertmäßige Rechtsnachfolge. Zu beachten wäre auch, daß 
die Kläger im Gegensatz zum Verklagten keinen konkreten 
Anteil beim Erwerb und Ausbau des Hauses erbracht hät
ten.

Die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung der Kläger 
hatte Erfolg.

Alts der Begründung:
Entgegen der Auffassung des Kreisgerichts führt der Um
stand, daß die vormalige Klägerin verstarb und die gemein
samen drei Kinder der Prozeßparteien als Erben das Eigen
tumsverteilungsverfahren gegen ihren Vater fortsetzten, 
nicht dazu, daß die Teilung nunmehr erbrechtlichen Charak
ter annimmt. Es liegt gemeinschaftliches Eigentum am Ein
familienhaus vor, dessen Aufhebung nach den familienrecht
lichen Bestimmungen des § 39 FGB vorzunehmen war {vgl. 
FGB-Kommentar, 5. Aufl., Berlin 1982, Anm. 1.1. zu § 39 
[S. 111]). Deshalb bedurfte es zur Entscheidung über die künf
tigen Eigentumsverhältnisse am Einfamilienhaus einer gründ
lichen Abwägung der Interessen der Prozeßparteien. Dabei 
war folgendes zu beachten:

Das Einfamilienhaus wurde 1982 von den früheren Pro
zeßparteien erworben und in der Folgezeit um- und ausge
baut. Die Arbeiten waren 1984 abgeschlossen. Damit verbes
serten sich die Wohnverhältnisse für die Familie entschei
dend. Dieser Umstand war auch nach der Ehescheidung zu 
berücksichtigen, da die Klägerin zu 2) mit ihrem Mann und 
einem Kind und der Kläger zu 3) auch nach der Ehescheidung 
in diesem Haus ihr Wohnrecht wahrnahmen und über ander
weitigen Wohnraum nicht verfügen. Sie sind — mit Ausnahme 
des Klägers zu 1) — unter Berücksichtigung ihrer Lebensge
wohnheiten einschließlich ihrer Arbeitsrechtsverhältnisse 
fest mit dem Wohnort N. verbunden. Der Verklagte dagegen 
nutzte die Ehewohnung bereits während des Ehescheidungs
verfahrens kaum noch, da er schon zu dieser Zeit nach M. in 
das Eigenheim seiner jetzigen Ehefrau zog und eine neue be
rufliche Tätigkeit aufnahm.

Daraus folgt, daß die Kläger eindeutig ein größeres Be
dürfnis haben, das Einfamilienhaus zu nutzen. Die vom Ver
klagten in der Zeit von 1982 bis 1984 erbrachten Eigenleistun
gen beim Um- und Ausbau des Einfamilienhauses können in 
diesem Zusammenhang zu keinem anderen Ergebnis führen, 
da die Arbeitsleistungen der damaligen Ehefrau des Verklag
ten ebenfalls hoch waren und auch die Kläger entsprechend 
ihren Möglichkeiten die Eltern unterstützten.

Aus den dargelegten Gründen war das Urteil des Kreis
gerichts aufzuheben und das Einfamilienhaus in das Allein
eigentum der Kläger zu übertragen.

Zivilrecht * 1

§§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1 LPG-G; Ziff. 9 Abs. 3, Ziff. 47 Abs. 1, 
Ziff. 58 Abs. 2 MSt LPG (T); Ziff. 54 Abs. 3 und 4 MBO LPG 
(T).
1. Das Recht der LPG-Mitglieder auf Land zur persönlichen 
Nutzung bzw. der sich aus diesem Recht ggf. ergebende An
spruch auf Naturalien oder auf finanziellen Ausgleich für Na
turalien entsteht mit der Mitgliedschaft und kann nur ein
geschränkt werden, wenn der Genossenschaftsbauer schuld
haft an der genossenschaftlichen Arbeit nicht teilnimmt und 
die Vollversammlung aus diesem Grund einen entsprechen
den Beschluß faßt.
2. Zu den Anforderungen an einen Beschluß der Vollver
sammlung einer LPG, mit dem das Recht eines Genossen
schaftsbauern auf Land zur persönlichen Nutzung einge
schränkt werden soll.
OG, Urteil vom 11. November 1988 - 1 OZK 13/88.

Die Klägerin ist seit 1972 Mitglied der verklagten LPG (T). 
Seit Mai 1983 ist sie Altersrentnerin und steht nicht mehr 
im genossenschaftlichen Arbeitsprozeß. Bis dahin war sie in 
der Milchviehanlage tätig. Sie wurde jedoch nicht täglich,

sondern nur an den Tagen zur Arbeit eingesetzt, an denen' 
ein anderes, mit den gleichen Arbeitsaufgaben betrautes Mit
glied wegen freier Tage, Urlaubs, Krankheit oder aus ande
ren Gründen nicht anwesend war. Die Klägerin konnte wie
derholt wegen Krankheit nicht an der genossenschaftlichen 
Arbeit teilnehmen. Nach ihrer letzten Gesundschreibung im 
Juni 1982 bis zum Beginn des Rentenalters war sie nicht 
mehr in der Genossenschaft tätig.

Bei der verklagten LPG (T) ist der Umfang des Landes 
zur persönlichen Nutzung durch die einzelnen Mitglieder 
flächenmäßig nicht festgelegt. Die Naturalversorgungsord
nung regelt den Anspruch auf Naturalien für den Fall, daß 
das zur Verfügung gestellte Land nicht persönlich vom Mit
glied, sondern genossenschaftlich bearbeitet wird (Ziff. 54 der 
Betriebsordnung der Verklagten). In der Ordnung wird u. a. 
bestimmt, daß Grundlage für die Naturalversorgung die er
brachten Arbeitseinheiten (AE) sind, wobei als Basis von 
650 AE im Kalenderjahr ausgegangen wird. Rentner erhalten 
nach dieser Regelung eine Geldvergütung auf der Grundlage 
der von ihnen während der Arbeitsjahre insgesamt erbrach
ten AE, so bei 6 000 und mehr geleisteten AE monatlich 50 M.

Durch Beschluß der Mitgliederversammlung vom 28. Juli 
1983 wurde die Naturalversorgungsordnung dahingehend er
gänzt, daß der Anspruch auf Naturalvergütung auch für die 
Zeit nach Eintritt in das Rentenalter erlischt, wenn Mitglie
der über einen längeren Zeitraum nicht an der genossen
schaftlichen Arbeit und an Mitglieder- und Brigadeversamm
lungen teilnehmen. Diese Bedingung soll erfüllt sein, wenn 
Mitglieder ohne ärztliche Arbeitsbefreiung und ohne Ab
stimmung mit dem Vorstand im vorhergehenden Jahr we
niger als an 150 Tagen gearbeitet bzw. in den letzten 3 bis 
5 Jahren ungenügend ihre genossenschaftlichen Pflichten 
wahrgenommen haben.

Da die Verklagte der Klägerin mindestens seit ihrem Ein
tritt in das Rentenalter weder Naturalien noch finanziellen 
Ausgleich dafür zur Verfügung stellte, hat die Klägerin be
antragt, die Verklagte zur Zahlung von monatlich 50 M ab 
1. Mai 1983 zu verurteilen. Sie hat vorgetragen, daß ihr die 
Verklagte zu Unrecht auf der Grundlage des nach Eintritt 
ihres Rentenalters gefaßten Beschlusses vom 28. Juli 1983 die 
finanzielle Leistung für Naturalien versage. Sie habe unter 
Beachtung der Besonderheit ihres Arbeitseinsatzes und ih
rer Krankentage Anspruch auf Leistung auf der Grundlage 
von mehr als 0 000 geleisteten AE.

Die Verklagte hat Klageabweisung beantragt, da die Klä
gerin die Mindestarbeitsleistungen für das Entstehen eines 
Anspruchs auf finanzielle Leistungen nicht erbracht habe. 
Sie habe schuldhaft ihre Arbeitspflichten und sonstigen 
Pflichten zur Teilnahme am genossenschaftlichen Leben nicht 
erfüllt.

Das Kreisgericht hat die Klage abgewiesen. Es ist davon 
ausgegangen, daß die Klägerin die Anforderungen für das 
Entstehen eines Anspruchs auf Naturalvergütung nicht er
füllt habe. Daran ändere auch nichts, daß die Verklagte mit
verantwortlich dafür sei, daß die Klägerin außerhalb der 
Zeiten ihrer Krankheit nicht täglich im Arbeitsprozeß der 
Genossenschaft tätig wurde. Inwieweit der Beschluß der 
Vollversammlung mit dem Musterstatut und der Musterbe
triebsordnung der LPG Tierproduktion im Einklang stehe, 
sei durch das Gericht nicht zu prüfen gewesen.

Die Berufung der Klägerin, die sie damit begründete, 
Arbeitspflichten nicht schuldhaft verletzt zu haben, so daß 
keine Rechtsgrundlage für den Wegfall ihres Anspruchs auf 
Naturalien bzw. auf entsprechende finanzielle Leistungen be
stehe, hat das Bezirksgericht durch Beschluß als offensicht
lich unbegründet abgewiesen.

Gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts richtet sich 
der Kassationsantrag des Präsidenten des Obersten Gerichts, 
der Erfolg hatte.

Aus der Begründung:
Die Instanzgerichte haben sich ungenügend mit dem Wesen 
des Anspruchs auseinandergesetzt, der den Gegenstand des 
Verfahrens bildet. Der im Rechtsstreit als Naturalvergütung 
bezeichnete Anspruch ergibt sich aus dem grundlegenden 
Recht eines Genossenschaftsbauern zur Führung einer per
sönlichen Hauswirtschaft, also zur persönlichen Nutzung von 
Land und zur persönlichen Tierhaltung (§ 34 Abs. 1 LPG-G; 
Ziff. 9 Abs. 3 MST LPG [T]; vgl. auch OG, Urteil vom 12. Juli 
1988 - 1 OZK 6/88 - NJ 1988, Heft 10, S. 430).

Nach den Vorschriften des LPG-Rechts (Ziff. 54 Abs. 3 und 
4 MBO LPG [T]) erwächst aus diesem Recht ein Anspruch auf 
Naturalien, wenn das zur persönlichen Nutzung zur Verfügung 
gestellte Land genossenschaftlich bearbeitet wird, oder auf


